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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.10.1966

Norm

StPO §270 Abs2 Z7

Rechtssatz

Auch eine letztinstanzliche Entscheidung muß einwandfrei und bestimmt begründet sein, was nur dann der Fall ist,

wenn darin auf das Rechtsmittelvorbringen des Einzelfalles in ausreichender Weise eingegangen wird (Unzulässigkeit

eines hektographierten Vordruckes einer schablonierten Begründung; so schon SZ XXXIV/47).

Entscheidungstexte
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Entscheidungstext OGH 27.10.1966 11 Os 178/66

Veröff: SSt XXXVII/49

9 Os 191/68

Entscheidungstext OGH 12.12.1968 9 Os 191/68

nur: Auch eine letztinstanzliche Entscheidung muß einwandfrei und bestimmt begründet sein, was nur dann der

Fall ist, wenn darin auf das Rechtsmittelvorbringen des Einzelfalles in ausreichender Weise eingegangen wird. (T1)
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